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1. Ausschnitt aus dem Bayernatlas, Luftbild, M*1:1000



STADT BAD GRIESBACH I. ROTTAL
BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN
SONDERGEBIET EINZELHANDEL KATZHAM
BESTAND,                                          M*1:1000
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PARZELLE 2        ca. 7.400 m²GRÜNFLÄCHEN       ca. 2.897 m²
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BEBAUTE FLÄCHE    ca. 2.378 m²
BEFESTIGTE FLÄCHE ca. 2.125 m²

STADT BAD GRIESBACH I. ROTTAL
BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN
SONDERGEBIET EINZELHANDEL KATZHAM
DECKBLATT NR.: 2,                          M*1:1000

113_24 SEGL GRIESBACH OST EINGABE.pln
10.09.2025 GEZ. sa-s

FLÄCHE DES GELTUNGSBEREICHES ca. 18.800 m²

VORENTWURF   VOM 21.11.2025 
ENTWURF    VOM __.__.____ 
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4. Begründung und Erläuterung  
 

Das Änderungsverfahren wird gemäß § 13a (BauGB) Bebauungspläne der 

Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren vorgenommen, da es sich um 

eine Nachverdichtung innerhalb des bestehenden Geltungsbereiches handelt. 

 

Es betrifft im Wesentlichen die Flurnummer 1256/4, Gemarkung: Karpfham. 

 

Der Bebauungsplan Sondergebiet Einzelhandel Katzham trat am 25.02.2010 in 

Kraft. 

 

Gemäß Baubescheid vom 10.08.2011 wurde der Penny-Markt errichtet und in 

Betrieb genommen.  

 

Mit Deckblatt Nr. 1 aus dem Jahr 2015 wurde anstatt Lebensmittel-

Vollsortimenter / Supermarkt / Getränkemarkt ein Baumarkt genehmigt. 

 

Es zeigt sich nun, dass die Eigenarten eines Baumarkts, wie eine andere 

Produktpalette, größere Produkteinheiten und weniger Kundenfrequenz, anders 

sind als die Notwendigkeiten eines Lebensmittel-Vollsortimenter. 

 

Deshalb wird es nun nach den Erfahrungen der letzten 10 Jahren notwendig, 

die Verkaufs- und Freiflächen den jetzigen Gegebenheiten anzupassen.  

Dabei soll die maximale erdgeschossige Gebäudefläche von bisher  

ca. 1.750 m² auf ca. 2.300 m² erweitert werden. 

 

Die bisherige festgesetzte Ausgleichsfläche auf Flur-Nr. 1256/4 ist  

ca. 2.355 m².  

Die im Deckblatt 2 nun ausgewiesene Fläche ist ca. 2.400 m². 

 

Die Stellplatzsituation stellt sich wie folgt dar. Die Stellplätze sind im 

Plan entsprechend ausgewiesen. 

 

 

Stellplatzsatzung der Stadt Bad Griesbach i. Rottal vom 02.10.2025 

 

2.1 Büro- und Verwaltungsräume allgemein  

    1 Stpl. je 40 m² Nutzfläche 

    9,88 m² / 40 m² = 0,25 -> 1 Stpl. 

 

3.2 Waren- und Geschäftshäuser  

    1 Stpl. je 40 m² Verkaufsfläche für den Kundenverkehr, 

    1.400 m² / 40 m² = 35,00 → 35 Stpl. 

 

9.2 Lagerräume, Lagerplätze, Ausstellungs- und Verkaufsplätze  

    1 Stpl. je 100 m² Nutzfläche 

    1000 m² / 100 m² = 10,00 -> 10 Stpl. 

 

 

Notwendige Stellplätze Soll 46 Stpl. 

Ausgewiesene Stellplätze    53 Stpl. 

  



 

Es erfolgte Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Deggendorf,  

Herrn Michael Franz, 18.07.2025.  

Es wird festgestellt, dass durch die geplante Erweiterung der 

Verkaufsfläche die an das Regenrückhaltebecken angeschlossenen befestigen 

Flächen gegenüber dem bestehenden Wasserrecht nicht verändert werden. 

(Parkplatzfläche / Dachfläche). 

 

Nach Empfehlung des Wasserwirtschaftsamtes wird im Vorgriff auf die 

zukünftige erforderliche Regenwasserbehandlung für das Niederschlagswasser 

von den Parkflächen gem. DWA Arbeitsblatt A 102-2 bereits im Zuge der 

anstehenden Umgestaltung eine dezentrale Regenwasserbehandlungsanlage 

eingebaut.  

Die Behandlungsanlage wird in Form einer Tektur zum bestehenden Wasserecht 

mit den entsprechenden Nachweisen (bzw. Herstellernachweis) durch den 

Bescheidsinhaber (Stadt Bad Griesbach) beim Landratsamt Passau vorgelegt. 

 

 

  



 

5. Textliche Festsetzungen 
 

 

Es ist notwendig, die Baugrenzen und die Freifläche entsprechend zu 

erweitern bzw. zu ergänzen. 

 

 

1.  Art der baulichen Nutzung 

 

1.2  Verkaufsfläche Gebäude 2 1.400 m²  

     Lager und Sozial 1.000 m² 

 

13.  Regenwasserbehandlung 

 Für das auf den Parkplatzflächen anfallende Niederschlagswasser  

ist gemäß DWA Arbeitsblatt A 102-2 eine dezentrale  

Regenwasserbehandlungsanlage einzubauen. 

 

 

Ansonsten verbleiben die Festsetzungen zum Bebauungsplan unverändert. 

 

 

 

 

Hinweise und Empfehlungen 
 

1.  Grundwasserschutz 

Die anfallenden häuslichen und gewerblichen Abwässer sind über die 

bestehenden Schmutzwasserkanal der Gemeinde abzuleiten. 

Unverschmutztes Niederschlagswasser ist, soweit möglich, in den 

Untergrund einzuleiten bzw. über Regenrückhalteanlagen abzuleiten. 

Stellplätze für PKW sind möglichst durchlässig zu gestalten. 

 

2. Es wird darauf hingewiesen, dass Lärm-, Geruchs- Staubbelästigungen 

aufgrund der Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen 

Nutzflächen nicht auszuschließen sind und geduldet werden müssen. 
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